
ARC}ITTEKTURBÚRO WENZEI, & PARTNBR GEORGENSGMÜND

SATZI'NG ZTTT4 BEBAT'I'NGSPLAT{ NR. 1 C IGELSDORF

Die Gemeinde Rednitzhembach erläßt als satzung aufgrund der
ss 9 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB) vom 08.12.1986 (BGBI rs. 2253) ,

s 1 des Maßnahmengesetz zum Baugesetzbuch (BauGB-MaßnahmenG) inder Fassung vom 28.A4. 1993 (BGBI I S. 622) ,

Art. 91 der Bayerischen Bauordnungs. Are) ,
(BayBO) vom 72.0j .1982 (GVBI

Art. 23 und 24 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (Go)vom 06.01.1993 (cVBt S. 65) ,

i. d. jeweils gültigen Fassung den

BEBAT'T'NGSPT,AÌìT 1 E IGELSDORF.

L. Geltungsberel_ch

Der_ Geltungsbereich des Bebauungspr-anes wird ars
"AJlgemeines lrlohngebiet" (WA) iIS-.a. S 4 BauNVO i.d.FBek. vom 23.01.1990 (BGBI I S. I32) fesrgeserzr.

d

2. Maß der baulichen Nutzung

Als höchstzulässiges Maß der baulichen Nutzung gilt der imPlanblatt für die jeweiligen Gebiete in der
Nutzungsschablone festgese tzte Wert .

3. BauweLse

fn den im
gekennzei

P1anblatt mit nachfolgenden Nummern
chneten Gebieten gilt die offene Bauweise:

Gebiet Nr. 2, 3, 5, 6.

In den im Planblatt mi
gekennzeichneten Gebie

Gebiet Nr. L, 4.

t nachfolgenden Nummern
ten gilt die geschlossene Bauweise:
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Gebiet 1

4

5.

Stellp1ätze und Garagen

rm g'esamten Bebauungsprangebiet sind pro v'rohneinheit zweiste1Ìplätze bzw. carigen äuf a"* arrg"mdstück nachzur¡¡eisen.
Dle erforderlj-chen gtqlì-plätze in Geschoßwohnungsbauten mit6 oder mehr wohneinheiteï sind zu mindestens 2/3 i; -
Tiefgaragen nachzuweisen.

Itlerden Garaqen in das Gebäude integriert, so wird die F1ächeder Garage äuf aie cesãrráîf råche n'Í-chr àngerechner.
vor Gar-agen sind stauräume von grundsät zric' 5,0 m Tiefeanzuordnen, die auf dem Grundstiict liegen müssen, und vonder öffentlichen verkehrsfláche nicrri 

-åùrcrr 
Binfriedrrg",oder Toren abgetrennt werden dürfen.

Freistehende oder im Zusammenhang mit dem Hauptgebäude2 errichtete Garagen_sind grundsãtzrich in Bauart, Material,und Dachneigung dèr Hauptgãbäuae 
"rr"rrri.ifrren.

Garagen und sterrptätze sind in den im plan festgese tztenGebÍeten zû errichten.

Dächer, Dachaufbauten, Kniestöcke

- rm g'esamten Geltungsbereich sind nur satteldächerzulässig.

- Für die im pÌanbratt gekennzeichneten Gebiete geì-tenfolgende Dachneigungeñ und Kniestockhöhen:

Gebiet 2 ,4

Gebiet 3,6

Gebiet 5

Dachneigung 30o
Itriestock nicht

Dachneigung 35o
I(niestock nicht
Dachneigung 45 o

Kniestock nicht
Dachneigung 45o
Kniestock ma-:<.
Fußpfette

+ 50
zuIässig

+ 50
zulässig.

+ 50
zuJ-ässig.

+ 50
= 50 cm Unterkante

Die Dacheindeckung hat mit naturroten Dachsteinen zuerfolgen.

Dachgauben sind ars satteldach-, schleppgauben zulässig.
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6. Feneter, Türen

Fenster sind als stehende Formate
B : H = 2-3 zû 4-S auszuführen.

in den Seitenverhältnissen

Die addierte Gesamtbreite der einzelnen Gauben darf max. r/3der Trauflänqe einer Dachseite aufweisen. Der Abstand vomortgang muß ñrindestens t,ào m betragen. Die AufbauLen dürfeneine max. Einzelbreite von 1,50 m nicht überschreiten. DerAbstand untereinander muß mindestens 1,0 m betragen
Größere Dachaufbauten sind nur ars Z\,/erchhäuser mitsatteldach, bei welchen die Giebel-wand lotrecht aus derAußenwand des darunterLiegenden Geschosses ner.rorgãhen muß,zulässig. Der. zulässige Dãchüberstand an ortgang únd Traufedes zwerchgiebels dari nicht größer sein als"beím Hauptrraus.
Dachflächenfensler sj-nd pro Dachseite mit einer Gesamtflächevon 2 ? der Dachfläche zulässig. Die Einzelgrößen auir"n1,5 mz nicht überschreiten. oef abstand vombrtgang beträgtmind. 1,20 m.

solaranlagen oder_ photovortaische Anlagen sind grundsät zlichwünschenswert und -bis zur Hälfte einei Dachfläc"he gestattet.
DachübersLände
Ortgang: max. l0 cm
Traufe: max. 50 cm

Bei giebelseitig zusanìmengebauten Gebäuden ist die Traufeauf gl-eicher Höhe zu führên. Die Dächer sind neigungsgleichauszuführen und das Material der Dacheindeckung éowíe-derRinnen und Blechverwahrungen ist identisch zu i¡ählen.
Dacheinschnitte sind grundsätzrich nicht zulässig.

Bei größerem Belichtungsbedarf muß dieser durch die
von Einzelfenstern erziert werden. Dabei müssen die
durch Pfeiler voneinander getrennt werden.
Obengenanntes gilt nicht tur Wintergärten.

Addit ion
Fenster

Als Fenster und Türbaustoffe sind mögì-ichst nur recycelbareMateriarien zu verwenden,. ausgeschr-ossen sind glänáende,
metallische Oberflächen (2.8. Aluminium, naturl.



ARCHITEKTLTRBÜRO ü/ENZEL & PARTNER GEORGENSGMÜND

7 Höheneinstellung der Gebäude

8. Lãrmiu¡r¡issíon

rm gesamten planungsgebiet ist die oberkante Rohfußboden desErdgeschosses max. 3b cm über vorhandenem Gelände zulässig.
Im ist das vorhandene und qeplante Gelände im Grundriß undden Ànsichten darzust"liËn'.
Aufschüttunqen und .Abgrabungen sind nur im unmitterbarenHausbereÍchi in geringäm M;ßË ,"1ã"*ig.-

Für den Schutz der der Bahnlinie zugewandtenFassadenbereiche der Bebà"i"g im Gebiet Nr.nachfolgende Festsetzungen getrof fen :

1 werden

Die AusbiJ_dung der Gebäudeerfolgen muß in geschlossener Bauweise

Dil Bebauung darf rrr Geschosse und Dachgeschoß nichtunterschreiten_. selbiges gilt fiir die im planblattdargestellten verbinaúngsËauten. Bine Höhenabstafierung derGebäude zum rnneren des"ri"rrrrrrg"gebietes wäre möglich.
Zur Gewährleistung des erforderlichenschaLllmmissionsschutzes ist in erster Linie einelärmorient ierte Grundrißpi".r,rrrg anzust reben, d. h .orientieruncr von ständigän Ãufénthaltsiaumen auf dielärmabger".rát. FassadenËeite (schrafräume, wohn_ undKinderzimmer) . sofern die Grundrißpi;;g eine verJ_egungaller ständioen Aufenthartsräume nicht qestattet, sind fürdie AußenbauËeile der Ët;;;iäil;"'ä;T:r,in",rsräumenachforgende schalrdämmaße zu berücrãi.rrtigen:
Für Schlafräume ist eine schalldämmende, evtl.fensterunabghängige l,üf tungseinrichtung notwendig .

Die zur Einhaltung der anzustrebenden rnnenschallpegelerforderlichen resurtierenden Bau-s.ir"riaämmaße d.erbetroffenen Fassaden betrãgen:
$Iohnräume - tags (2.8. trlohnküchen, Kochküchen, Arbeítszimmeru.ä.)

R t uI , res. 37 dB
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Schlafräume und Aufenthaltsräume _ nachts (Schlafzimmer,Kinderzimmer, Gästerin^ei und l,{oh"riil;;i
R , w, res. = 42 dB

Nachweis der Einhaitung der vorgenannten Anforderungender Genehmigungsbehördã *ii dem"gaua;i;;g nachzuweisen

Faseaden und üaterialíen

Nicht zugelassen für Außenwände sind:
- gJ-änzender putz
- andere gJ-änzende MateriaLien- Fliesen oder plattenverkieidungen
- Kuns tst of fverkleidungen- Asbestverkleidungen

Für die Farbgebung:

- metallische Farben- glänzende Farben- grell leuchtende Farben- reine, unvermischte , intensive Farbtöne

Es sollen für die Außenwände bevorzugt werden:
HoIz
geputztes oder
Glas

geschlämmtes Mauerwerk

Für die Farbgebung:

- Pastelltöne
- erdfarbene Töne- gebrochene ü/eißtöne

Der
ist

9
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L0. EinfrÍedungen

ZuJ"ässig sind zu den Straßen:
- Holzzäune mit senkrechter Lattung- Metall_zäune mit 

""rrLr..Àlen Stäben

Zulässig zvr freien
Nachbargrunds tücken

Landschaft und zu densind desweiteren:

L1_. Eínfahrten und Ilofbefestigungen

und Hofbefestigungen sind nicht vol1flächig zuPflasterungen siãd mit Rasenfugen 
"üãr"i.ir*en.

Sehr empfehlenswert sind:
- Natursteinpflaster
- Klinkerpflãsrer
- Rasengittersteine
- wassergebundene Decken- Betonkleinpflaster
- Betonplatten bis 30/30 cm

Unzulässig sind:
- Asphaltdecken
- Betondecken
- großformatige Betonplatten- votlf tächisé v"r"ià's;i;;."

dicht hinterpflanzte Maschendrahtzäune.

Die max. Höhe für Zäune beträgt 1,0 m.

Die Brrichtung von Rabatten oder Mauerwerk, Beton oder:9""!is"n Äbgrenzungen der Grundstückã im sockerbereichder Zäune ist-nicht-zuläsãig. Der Freie Durchgang fürKleinriere muß gevrahiieiãtåt bleiben.
Mauerscheiben als Einfried.ungen sind nur imEingangsbereích und r* ;;;iiéhen z*""**ãrrhang mirGebäuden zuläesig

Einfahrten
versiegeln.
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L2 . IIIüI}tonnen

Die Mülltonnenstandorte sind im Bauantraq nachzuweisen.sind ausreichend sle1lpIätze für Mülltonnen auszuweisensind so aufzustelren, ãaß sie von der straße nichteingesehen werden können.

Es
Sie

L3.. Grrinordnung

Die grünordnerischen Maßnahmen sind zeichnerisch undtextlich im Grünordnungsplan des Büros Ermisch & Kunstmann,Roth, vom 12-o'r.1993, áei Bestandteir des Bebauunqsplanesist, festges elzt. '

L4. Inkrafttreten

Der Bebauungsplan t_ritt gemäß s 12 BauGB mit dem Tage derBekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig treten früherepranungsrechtliche Festsetzungen, dié aiesem Bebauungsplanwidersprechen, außer Kraft.


